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 Veröffentlicht am 13.01.1954

Norm

AußStrG §9 E1

Rechtssatz

Gegen die im Verlassenschaftsverfahren an einen nichtbeteiligten Dritten gerichtete Au3orderung, innerhalb einer

bestimmten Frist den Wert von (angeblich von diesem entwendeten) Gegenständen der Nachlaßmasse bei Gericht zu

erlegen, widrigens mit einer Strafanzeige gegen ihn vorgegangen werde, ist ein Rekurs dieses Aufgeforderten zulässig.
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